
„Bilderklau“ im Internet - Leider ist diese unschöne 

Überraschung gar nicht selten. Sie finden plötzlich 

im Internet Ihre Fotografien. Jemand hat ungefragt 

Ihre Fotos verwendet. Dies ist besonders –aber 

keineswegs nur- dann ärgerlich, wenn Sie diese 

Fotos mit einigem zeitlichen und/oder finanziellem 

Aufwand für Ihren Onlineshop hergestellt haben 

oder haben herstellen lassen und nun nutzt diese 

einer Ihrer Mitbewerber. 

Die unberechtigte Nutzung von Fotografien im 

Internet –aber auch offline- ist urheberrechtlich 

unzulässig und dem Verletzten stehen dann einige 

Möglichkeiten offen, die im Nachfolgenden kurz 

dargestellt werden sollen. 

 

A. Urheberrechtsschutz für Fotos  

Was vielen nicht bewusst ist. Urheberrechte ent-

stehen durch den bloßen Schöpfungsakt. Die 

Rechte an Fotos also allein durch das Fotografie-

ren. Eine Eintragung in ein Register, wie man es 

von Marken oder Patenten kennt, gibt es im Urhe-

berrecht nicht. Auch braucht es für den Schutz 

keinerlei Kennzeichnung. Die Nutzung des ©-

Zeichens hat ebenso wenig eine rechtliche Rele-

vanz für die Begründung eines Urheberrechts-

schutzes wie der immer wieder anzutreffende „Co-

pyright-Hinweis“ im Impressum. 

Normalerweise entsteht ein Urheberrechtsschutz 

an solchen Kreationen nicht ohne weiteres. So ist  

grundsätzlich für einen solchen Schutz erforderlich, 

dass eine gewisse „Schöpfungshöhe“ erreicht wur-

de, das Geschaffene durchschnittliche vergleichba-

re Werke überragt. 

Geht es jedoch um Fotografien hat der Gesetzge-

ber eine Erleichterung vorgesehen. Neben dem 

„klassischen“ Urheberrechtsschutz für Lichtbild-

werke, gibt es auch den Schutz für Lichtbilder (§ 72 

UrhG). So sind alle Fotografien, auch diejenigen, 

die keinerlei Besonderheit aufweisen („Knipsbil-

der“, „Amateurfotos“ vom letzten Urlaub, dem 

Haustier oder dem Geburtstag der Oma) urheber-

rechtlich geschützt. Bis auf wenige, fast immer 

unbedeutende Ausnahmen, wie die zeitliche Länge 

eines solchen Schutzes, unterscheiden sich die 

Rechte hieraus nicht. 

 

 

 

 

Die ungefragte Übernahme von 

Fotografien nimmt immer mehr zu 

und wird zum Ärgernis für viele In-

ternetseitenbetreiber. 

Dieses Whitepaper nennt  

 Rechtliche Grundlagen 

 Praxishinweise 

 

„Bilderklau“ im Internet 

 

- Wie schützen Sie Ihre Rechte und Investitionen - 



 

2 
 

 

B. Haben Sie die notwendigen Rechte?  

Wenn Sie gegen eine unberechtigte Nutzung vor-

gehen wollen, stellt sich zunächst die Frage, ob Sie 

dies überhaupt dürfen, bzw. zu den gewünschten 

Ansprüchen berechtigt sind. Zunächst hat nur der 

Urheber das Recht an den Fotos. Dies ist bei Fo-

tografien der Fotograf.  

Sind Sie nicht selbst der Fotograf, müssen Ihnen 

die notwendigen (Nutzungs-)rechte übertragen 

worden sein. Dies geschieht regelmäßig durch 

Verträge, kann aber auch vom Gesetz vorgesehen 

sein. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn ein Arbeit-

nehmer von Ihnen das (Produkt-)foto angefertigt 

hat. 

Nicht wenige Versuche, die Nutzung von Fotos zu 

verbieten, scheitern schon daran, dass man selbst 

die Rechte daran nicht hat.  

Nutzt man nur die Fotografien, die einem der Her-

steller zur Nutzung überlassen hat, heißt dies noch 

lange nicht, dass man anderen dies verbieten 

kann. Ebenso, wenn man sich die Fotos bei einem 

Portal unter Zahlung einer Gebühr oder auch kos-

tenfrei besorgt hat. Dies allein ermächtigt nicht, 

gegen andere Nutzer vorzugehen. 

Hat der Anspruchssteller jedoch nicht die aus-

schließlichen Nutzungsrechte, so steht es ihm im 

Grundsatz auch nicht zu, Ansprüche gegen Dritte 

geltend zu machen. Schadensersatz kann aber 

derjenige verlangen, dem auch die ausschließli-

chen (exklusiven) Nutzungsrechte zustehen. Hat 

der Urheber diese an einen Dritten übertragen, 

sind auch nur dessen (wirtschaftliche) Interessen 

durch die Nutzung betroffen. 

Ist diese erste Voraussetzung erfüllt, die auf den 

ersten Blick banal klingen mag, aber viele doch 

nicht beachtet haben, stellt sich die Frage, ob der 

andere die Bilder nicht doch berechtigt nutzt.  

 

Normalerweise wissen Sie, wem Sie das Recht 

eingeräumt haben, Ihre Bilder zu verwenden. Ge-

stritten wird zumeist eher um die Frage, ob das 

Foto gerade in der konkreten Art und Weise ge-

nutzt werden durfte. 

Für die Durchsetzung der eigenen Ansprüche 

kommt es normalerweise auch nicht darauf an, ob 

der unberechtigte Nutzer oder ein Dritter das Foto 

verändert/verfremdet oder nur ausschnittsweise 

nutzt. Zwar kann es bei deutlicher Veränderung 

oder Beschränkung auf einen kleinen Ausschnitt zu 

Beweisproblemen kommen. An dem Grundsatz, 

dass man gegen den unberechtigten Nutzer vor-

gehen kann, ändern solche Manipulationen zu-

nächst nichts. 

 

C. Rechte des Urhebers / Inhabers der Nut-

zungsrechte  

Die ganzen formellen Fragen sind nun geklärt. Sie 

sind Urheber oder haben jedenfalls die Rechte 

daran zu nutzen und  gegen unberechtigte Nutzun-

gen vorzugehen. Jetzt finden Sie plötzlich Ihr Foto, 

oder noch schlimmer, eine Vielzahl Ihrer Fotos auf 

einer fremden Internetseite. Was können Sie ma-

chen? 

Die beruhigende Antwort hierauf lautet: Eigentlich 

recht viel. 

So stehen Ihnen gegen den unberechtigten Nutzer 

verschiedene Ansprüche zu. Am wichtigsten ist der 

Unterlassungsanspruch. Sie dürfen von dem Nut-

zer verlangen, dass er sich gegen Zahlung einer 

Vertragsstrafe verpflichtet, diese Verletzung zu-

künftig nicht mehr zu begehen. Daneben aber auch 

ein sogenannter Auskunftsanspruch über Art und 

Umfang der Nutzung sowie ein Anspruch auf Scha-

densersatz zu. Schließlich ist der Verletzer  
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verpflichtet, die Anwaltskosten des Rechteinhabers 

für die Abmahnung zu ersetzen. 

Mit der Abmahnung fordern Sie den Verletzer zur 

Abgabe einer Unterlassungserklärung auf. Grund-

sätzlich ist vor Inanspruchnahme der Gerichte zu 

einer Abmahnung zu raten. Erfolgt z.B. eine Ab-

mahnung vor einer Klage nicht, können Ihnen die 

Gerichtskosten auferelegt werden. 

Gibt es keine Reaktion auf die Abmahnung oder 

will der Abgemahnte jedenfalls nicht auf die Forde-

rungen eingehen, so können die genannten An-

sprüche gerichtlich geltend gemacht werden. 

 

D. Berechnung des Schadensersatzes  

Anders als z.B. bei Verstößen gegen das Wettbe-

werbsrecht, können Sie gegen den Verletzer auch 

eine Schadensersatzforderung stellen. Doch wie 

berechnet man einen solchen Schaden? 

Der Urheber kann Schadensersatz nach drei ver-

schiedenen Berechnungsmethoden wählen. Neben 

dem Ersatz des eigenen entgangenen Gewinns, ist 

auch die Herausgabe des Verletzergewinns denk-

bar. Dabei handelt es sich um den Betrag, den der 

Verletzer mit der unbefugten Nutzung erlangt hat.  

Weil man in der Praxis mit den genannten Metho-

den oftmals einen konkreten Betrag nur schwer 

beziffern kann, gibt es noch eine dritte Berech-

nungsmethode. Deshalb kann der zu zahlende 

Schadensersatz auch im Weg der sog. Lizenzana-

logie verlangt werden. Hierbei kann der Urheber, 

die Zahlung des Betrages zu verlangen, welchen 

er im Falle einer tatsächlich erfolgten Nutzungs-

vereinbarung („Lizenz“) vom Nutzer hätte üblicher-

weise verlangen können.  

 

 

E. Welche weiteren Kosten entstehen  

Im Falle einer –berechtigten- Abmahnung muss 

der Verletzer auch die Kosten tragen, die Ihnen 

durch die Inanspruchnahme Ihrer Anwälte entstan-

den sind. 

Die Anwaltskosten richten sich nach dem Gegens-

tandswert eines Rechtsstreites.  

Über die Höhe dieses Gegenstandswerts sind sich 

die Gerichte bislang uneins. Allerdings ist aktuell 

ein Trend zu beobachten. Und dieser Trend sieht 

geringere Gegenstandswerte vor als noch vor eini-

ger Zeit. 

So haben die Kölner Gerichte bislang für ein unbe-

rechtigt genutztes Foto im Internet auch dann ei-

nen Gegenstandswert von 6.000,00 EUR ange-

nommen, wenn die Nutzung nur im privaten Rah-

men stattgefunden hat. Davon ist das Oberlandes-

gericht (OLG) Köln nun abgerückt und hat ent-

schieden, dass für den betreffenden Einzelfall ein 

Streitwert von 3.000,00 EUR vollkommen ausrei-

chend ist. 

(Beschluss vom 22.11.2011; Az.: 6 W 256/11) 

Als Grund für dieses Umdenken wurde von den 

Richtern u.a. ein verändertes Nutzungsverhalten 

durch das Internet festgestellt. 

„Die Nutzung des Internet als Kommunikationsfo-

rum und Marktplatz breiter Bevölkerungskreise 

hat in den vergangenen Jahren nochmals an 

Umfang und Bedeutung gewonnen. Ohne die 

wirtschaftliche Bewertung dabei vorkommender 

Verletzungen immaterieller Schutzrechte durch 

private Internetnutzer zu bagatellisieren, muss 

dies im Ergebnis dazu führen, das Gewicht eines 

einzelnen Verstoßes heute eher geringer zu be-

werten. 
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Im Gesamtgefüge der vom Senat für die Verfol-

gung von Rechtsverletzungen im Internet – sei 

es auf Handelsplattformen wie ebay, sei es beim 

Filesharing in Peer-to-Peer-Netzwerken (soge-

nannten Tauschbörsen), sei es bei anderen ur-

heberrechtsrelevanten Formen der Internetnut-

zung – heute als angemessen angesehenen Ge-

genstandswerte erscheint insbesondere das ob-

jektive Interesse der in ihrem Leistungsschutz-

recht aus § 72 UrhG beeinträchtigten Lichtbildner 

an der Unterbindung von Verletzungshandlungen 

der hier in Rede stehenden Art mit Regelbeträ-

gen von etwa 6.000,00 € nicht mehr angemes-

sen bewertet.“ 

 

Wichtig ist hier, dass die Kölner Richter keines-

wegs pauschal einen Gegenstandwert von 

3.000,00 EUR pro Foto oder pro Angelegenheit 

sehen wollen. Im Einzelfall kann dieser Betrag 

durchaus höher sein. Es müssen vielmehr einige 

Voraussetzungen erfüllt sein. Die Nutzung muss 

privat oder jedenfalls im Rahmen eines Kleinge-

werbes erfolgt sein. Zudem will des OLG den ge-

ringeren Streitwert dann annehmen, wenn es sich 

„nur“ um ein Lichtbild im Sinne des § 72 UrhG und 

nicht um eine die Schöpfungshöhe erreichendes 

Lichtbildwerk handelt. 

Dies bedeutet allerdings auch, dass die Frage, um 

die man sich fast immer drücken konnte, nämlich 

nach der Einordnung als Lichtbild oder Lichtbild-

werk nun bei der Bestimmung des Streitwertes 

beantwortet werden muss. 

Zu beachten ist, dass in anderen OLG-Bezirken die 

Gerichte in solchen Fällen auch andere Gegens-

tandswerte für angemessen halten.  

 

 

 

So sieht das Hanseatische Oberlandesgericht aus 

Hamburg (Beschluss vom 10.03.2004 (Az.: 5 W 

3/04) jedenfalls einen Wert von 6.000,00 EUR als  

angemessen. Das Amtsgericht Hamburg ging 2007 

noch weiter und sah einen Streitwert von 

19.000,00 EUR für 4 Fotos auf der Webseite eines 

CDU-Ortsvereins für vollkommen gerechtfertig an. 

So bestanden seitens des Gerichts keine Beden-

ken für 10.000,00 EUR für das erste und 3.000 

EUR für alle weiteren Bilder anzunehmen. (Urteil 

vom 11.09.2007 – Az.: 36a C 54/07). 

Dem OLG Braunschweig hingegen reichte für die 

Berechnung des Gegenstandswertes (für die Un-

terlassung) aus, den geltend zu machenden Li-

zenzschaden anzusetzen. Dieser Lizenzschaden 

sei dann noch zu verdoppeln, und daraus ergebe 

sich dann der Gegenstandswert. Da der eingefor-

derte Lizenzschaden in dem vom OLG Braun-

schweig zu entscheidenden Fall bei 300,00 EUR 

lag, gelangte man dort auf den moderaten Wert 

von 600,00 EUR. 

 

Wie hoch nun der Gegenstandswert und damit die 

weiteren entstehenden Kosten sowohl für die Ab-

mahnung, als auch für die gerichtliche Durchset-

zung werden, hängt also weiter vom Einzelfall und 

dem Gerichtsstand ab. 
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F. Fazit  

Im Urheberrecht gilt. Jede Nutzung, die nicht aus-

drücklich gestattet ist, ist nicht erlaubt. Als Nutzer 

müssen Sie wissen, dass jeder Zweifel an der Be-

rechtigung auch desjenigen, der Ihnen die Rechte 

angeblich verschaffen wollte, zu Ihren Lasten geht. 

Als Urheber brauchen Sie die unberechtigte Nut-

zung jedoch nicht zu dulden und können Unterlas-

sung und auch einen Schadensersatz verlangen. 

Wie hoch dieser Schadensersatz ist, hängt vom 

Einzelfall ab und ist u.a. von der Art und dem Um-

fang der unberechtigten Nutzung abhängig. 

Weitere Informationen hierzu erteilt Ihnen gerne: 

Herr Rechtsanwalt Sascha Faber 

faber@volke2-0.de  

Fon: 02306/75684-0 

Fax: 02306/75684-11 

 

 

 

 

Der Autor, Herr Rechtsanwalt Sacha Faber ist, wie 

alle Anwälte der Kanzlei volke2.0, ausschließlich 

auf den Gewerblichen Rechtsschutz (Wettbe-

werbs-, Marken-, Gebrauchs-, Geschmacksmuster- 

und Patentrecht) im Internet und das IT-Recht spe-

zialisiert.  

Das Team von volke2.0 steht Ihnen gerne auch für 

weitere Fragen rund um diese Rechtsgebiete zur 

Verfügung. 

 

 

Bitte beachten Sie, dass dieses Whitepaper lediglic h zur 

Information und Orientierung in dem entsprechenden Be-

reich des Rechts dient. Das Dokument kann nur als H ilfe-

stellung verwendet werden. Im konkreten Einzelfall sollte 

eine rechtliche Beratung durch einen Rechtsanwalt i n An-

spruch genommen werden.  

Dieses Whitepaper ist nicht dazu gedacht, eine anwa ltliche 

Beratung zu ersetzen. Eine Haftung kann daher nicht  über-

nommen werden. 

 

 

 

 

 

 


